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D
er Sommer ist die Zeit der
 Ferienjobs. In diesen Wochen
wollen Schüler und Studenten
oft erste praktische Erfahrun-

gen im Berufsleben sammeln und auch
 nebenbei ein wenig Geld verdienen. Für
manche Studenten ist der Ferienjob eine
Notwendigkeit, um neben dem Studium
zusätzliches Geld zu verdienen. 

Arbeitsrechtlich bestehen jedoch gro-
ße Unterschiede zwischen Ferialprakti-
kum und Ferialarbeit, aber auch im So-
zialversicherungs- und Steuerrecht gilt
es einiges zu beachten. Dabei sind die
unterschiedlichen Begriffe klar und ein-
deutig abzugrenzen. Unterschieden wird
zwischen zwei Typen von Ferialjobbern:

Echte Ferialpraktikanten sind somit
Schüler und Studenten, die im Rahmen
ihrer noch nicht beendeten Ausbildung
ein Pflichtpraktikum ausüben, das ihnen
laut Schul- oder Studienordnung vorge-
schrieben ist. 

Die praktische Umsetzung des Lehr-
stoffs steht im Vordergrund. Echte
 Ferialpraktikanten sind weisungsfrei,
 beziehen kein Entgelt und sind keine
 Arbeitnehmer im arbeitsrechtlichen 
Sinn. Somit gelten die Bestimmungen
wie Angestelltengesetz oder Urlaubs -
gesetz grundsätzlich nicht.

Allerdings sind die echten Ferialprak-
tikanten in der Praxis kaum mehr anzu-
treffen, weshalb Ferialpraktikanten in der
Regel als Ferialarbeitnehmer einzustu-
fen sind.

Ferialarbeitnehmer haben einen An-
spruch auf die kollektivvertraglichen
Mindestlöhne, Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall und auf Urlaub, der
 regelmäßig als Urlaubsersatzleistung
 abgerechnet wird. Auch die Bestim-

mungen hinsichtlich Kündigungsfristen
und Kündigungsterminen sind hierbei
einzuhalten. 

Die Beschäftigung in der Ferienzeit 
hat aber nicht nur Konsequenzen für den
Jugendlichen selbst, sondern auch für die
Eltern. Damit sich aus der Ferienbe-
schäftigung keine finanziell nachteiligen
Überraschungen für die Jugendlichen
und deren Eltern ergeben, ist es wichtig,
über die Behandlung eines Ferialjobs im
Bezug auf Familienbeihilfe, Sozialversi-
cherung und Steuerrecht Bescheid zu
wissen.

Familienbeihilfe. Jugendliche unter dem
18. Lebensjahr können beliebig viel
 verdienen, ohne dass der Anspruch auf
Familienbeihilfe verloren geht. Ab dem
Beginn des Kalenderjahres, das auf den
18. Geburtstag folgt, kann der Anspruch
jedoch gefährdet sein, wenn das Jah-
reseinkommen mehr als 10.000 € be-
trägt.

Die Bezugsgröße ist dabei das steuer-
pflichtige Einkommen nach Abzug 
von Sozialversicherungsbeiträgen, Wer-
bungskosten, Sonderausgaben und au-
ßergewöhnlichen Belastungen. Endbe-
steuerte Einkünfte wie beispielsweise
Zinsen sind nicht einzubeziehen.

Sozialversicherung. Die meisten Ferial-
arbeitnehmer werden, wie bereits oben
ausgeführt, sozialversicherungsrechtlich
wie normale Arbeitnehmer behandelt.
Dabei spielt die Höhe der Entlohnung
eine Rolle. 

Sofern das monatliche Bruttoentgelt
mehr als 376,26 € –die sogenannte 
„Geringfügigkeitsgrenze 2012“ –beträgt,
treten somit die Pflichtversicherung und
der Abzug von Sozialversicherungs -
beiträgen ein.

Steuerrecht. Auch steuerrechtlich gibt
es im Zuge der Ferialbeschäftigung ei-
niges zu beachten. Beträgt das monatli-
che Bruttoentgelt weniger als rund 1200
€, kommt es aufgrund des Abzugs von
Sozialversicherungsbeiträgen und be-
stehenden Absetzbeträgen zu keinem
Lohnsteuerabzug.

Fällt bei einem höheren Bezug Lohn-
steuer an, so sollte nach Ablauf des Jah-
res beim Finanzamt unbedingt ein An-
trag auf eine sogenannte Arbeitnehmer-
veranlagung gestellt werden. Der steu-
erpflichtige Ferialjobber hat sehr gute
Chancen, sich von der Finanz die Steuer
wieder zurückerstatten zu lassen. Denn
durch die Aufteilung der Bezüge auf das
ganze Kalenderjahr und die Neudurch-
rechnung der Lohnsteuer ergibt sich
 dabei regelmäßig eine Steuergutschrift. 

Eine Arbeitnehmerveranlagung kann
vom Steuerpflichtigen bis zu fünf Jahre
rückwirkend geltend gemacht werden.

Tipp. Zum Thema Ferialbeschäftigung
finden sich weiterführende Informatio-
nen auch im Internet unter: 

■ www.help.gv.at.
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Ab dem 1. Jänner 2013 ist es
so weit: Eine im Jahr 2010
veröffentlichte EU-Richt -
linie zum Thema E-Invoi-
cing ist umzusetzen und an-
zuwenden. Als E-Invoice
definiert ist eine Rechnung,
die in einem elektronischen
Format ausgestellt und
empfangen wird.

Bereits seit dem Jahr 2003
ist deren Verwendung un-
ter bestimmten Vorausset-
zungen auch für umsatz-
steuerliche Zwecke erlaubt.
In der Praxis ist die An-
wendung jedoch weitge-
hend unbekannt und nicht
besonders verbreitet. Der
Hauptgrund dafür: die tech-
nische und organisatorische
Umsetzung der E-Invoice
ist aufwendig.

Vereinfachung. Die EU-
Richtlinie verspricht für
Unternehmen wesentliche
Vereinfachungen hinsicht-
lich der Verwendung von
elektronischen Rechnun-
gen. Rechnungen auf Papier
und elektronische Rech-
nungen sind somit laut EU-
Richtlinie ab dem kom-
menden Jahr umsatzsteuer-
lich gleichgestellt.

Die Echtheit, die Unver-
sehrtheit und die Lesbarkeit
vom Zeitpunkt der Ausstel-
lung bis zum Ende der Auf-
bewahrungspflicht werden
durch unterschiedliche
Maßnahmen gewährleistet.

Fehlende Umsetzung. Die
konkrete Umsetzung der
Richtlinie im nationalen
Recht ist bisher noch nicht
erfolgt. Nach deren Inkraft-
treten sind daher Rechnun-
gen, die in elektronischer
Form ausgestellt und emp-
fangen werden, für umsatz-
steuerliche Zwecke als elek-
tronische Rechnung zu qua-
lifizieren, wenn bestimmte
Sicherungsmechanismen
im Betrieb installiert wer-
den.

Viele Vorteile. Die Nutzung
von elektronischen Rech-
nungen wird vorteilhaft

sein, denn sie optimiert den
Zahlungsablauf. Sie hilft,
Fehler bei der Erfassung zu
vermeiden, erzeugt gerin-
gere Druck- und Versand-
kosten, ermöglicht eine bes-
sere integrierte Verarbei-
tung, eventuell eine auto-
matisierte Prüfung, und
 ermöglicht und erfordert
eine effiziente elektronische
Ablage.

Zusätzlich werden durch
die elektronische Rechnung
der Papierverbrauch und
die Energiekosten des
Transports verringert.

Organisatorische Änderung.
Die Neuregelung wird ver-
mutlich wesentliche Ände-
rungen im organisatori-
schen Ablauf bei elektroni-
schen Rechnungen ermög-
lichen. Die Verwendung
von elektronischen Rech-
nungen wird jedoch wei-
terhin an wesentliche
 Voraussetzungen geknüpft
sein. 

Zu beachten ist, dass
rechtzeitig alle erforder -
lichen organisatorischen,
 innerbetrieblichen und
technischen Maßnahmen
getroffen werden, dass das
Einverständnis von den
 Lieferanten und Kunden
eingeholt wird und eine
rechtzeitige Abklärung mit
dem Softwarelieferanten
 erfolgt.

Und schlussendlich soll-
te in den Unternehmen
auch die Schulung der
 Mitarbeiter auf die elektro-
nische Rechnungslegung
per E-Invoicing nicht ver-
gessen werden.
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